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Beantwortung Bieterfrage 1+2 vom 03./04.06.2025 
 
Maßnahme: Reinigungsdienstleistungen Betriebshöfe Chemnitzer Verkehrs-AG 
 

Vergabe-Nr.: CVAG/25/L04 

 

 

Antwort/Hinweis-Nr. 1 

Datum 03.06.2025 

Frage "Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

laut Anlage 16 (2.1) muss jede Referenz über mindestens 3.500 m² Reinigungsfläche ver-

fügen. 

Laut Übersicht der max. mögl. Punkte werden aber auch Flächen mit bspw. 500 m² bis 

1.000 m² gewertet (1 Punkt). 

Wir bitten um Prüfung und Klarstellung.“  

 

Antwort Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

damit die Anforderung des Nachweises der Fachkunde erfüllt ist, muss mindestens eine 

wert-bare Referenz mit der genannten Mindestanforderung nachgewiesen werden. 

Das heißt, eine Referenz muss mindestens eine Reinigungsfläche von 3.500 m² erfüllen.  

Die weiteren Referenzen können auch geringere Reinigungsflächen nachweisen, wer-

den dadurch entsprechend der Auswertungsmatrix bepunktet. 

 

Wir haben die Auswertungsmatrix dahingehend angepasst, dass die erste Referenz erst 

ab Mindestanforderung bepunktet wird. 

 

 

Antwort/Hinweis-Nr. 2 

Datum 04.06.2025 

Frage "Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ist es möglich Referenzbescheinigungen aus anderen Projekten vorzulegen (inkl. Bestä-

tigung des Referenzgebers) oder muss die Anlage 15.2 zwingend durch den Referenz-

geber unterschrieben werden?“ 

 

Antwort Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Nutzung von Referenzbescheinigungen aus anderen Projekten ist möglich.  

Bitte beachten Sie die Anforderungen an Referenzen bzgl. der Angaben und benen-

nen Sie die Anlage zur adäquaten Zuordnung mit „15.3“. 

 

   

04.06.2025, gez. eins Einkauf 


